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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(AGG)

Vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897)

Zuletzt ge�ndert durch
Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts

vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840)

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus
Gr�nden der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religi-
on oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identit�t zu
verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 ge-
nannten Grund sind nach Maßgabe dieses
Gesetzes unzul�ssig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahl-

kriterien und Einstellungsbedingungen, f�r
den Zugang zu unselbstst�ndiger und
selbstst�ndiger Erwerbst�tigkeit, unab-
h�ngig von T�tigkeitsfeld und beruflicher
Position, sowie f�r den beruflichen Auf-
stieg,

2. die Besch�ftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsentgelt und Ent-
lassungsbedingungen, insbesondere in in-
dividual- und kollektivrechtlichen Verein-
barungen und Maßnahmen bei der Durch-
f�hrung und Beendigung eines Besch�fti-
gungsverh�ltnisses sowie beim berufli-
chen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen
Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbil-
dung einschließlich der Berufsausbildung,
der beruflichen Weiterbildung und der Um-
schulung sowie der praktischen Berufs-
erfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer
Besch�ftigten- oder Arbeitgebervereini-
gung oder einer Vereinigung, deren Mit-

glieder einer bestimmten Berufsgruppe
angehçren, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigun-
gen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste,

6. die sozialen Verg�nstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit

G�tern und Dienstleistungen, die der �f-
fentlichkeit zur Verf�gung stehen, ein-
schließlich von Wohnraum.

(2) F�r Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch gelten § 33c des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch und § 19a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch. F�r die betriebliche Alters-
vorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungs-
verbote oder Gebote der Gleichbehandlung
wird durch dieses Gesetz nicht ber�hrt. Dies
gilt auch f�r çffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten, die dem Schutz bestimmter Personen-
gruppen dienen.
(4) F�r K�ndigungen gelten ausschließlich die
Bestimmungen zum allgemeinen und beson-
deren K�ndigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt
vor, wenn eine Person wegen eines in § 1
genannten Grundes eine weniger g�nstige
Behandlung erf�hrt, als eine andere Person in
einer vergleichbaren Situation erf�hrt, erfah-
ren hat oder erfahren w�rde. Eine unmittel-
bare Benachteiligung wegen des Geschlechts
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch
im Falle einer ung�nstigeren Behandlung
einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mut-
terschaft vor.



(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor,
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen wegen
eines in § 1 genannten Grundes gegen�ber
anderen Personen in besonderer Weise be-
nachteiligen kçnnen, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren
sind durch ein rechtm�ßiges Ziel sachlich
gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforder-
lich.
(3) Eine Bel�stigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerw�nschte Verhaltensweisen, die
mit einem in § 1 genannten Grund in Zusam-
menhang stehen, bezwecken oder bewirken,
dass die W�rde der betreffenden Person ver-
letzt und ein von Einsch�chterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entw�rdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Um-
feld geschaffen wird.
(4) Eine sexuelle Bel�stigung ist eine Benach-
teiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4,
wenn ein unerw�nschtes, sexuell bestimmtes
Verhalten, wozu auch unerw�nschte sexuelle
Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte kçrperliche Ber�hrungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
w�nschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehç-
ren, bezweckt oder bewirkt, dass die W�rde
der betreffenden Person verletzt wird, ins-
besondere wenn ein von Einsch�chterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entw�rdigun-
gen oder Beleidigungen gekennzeichnetes
Umfeld geschaffen wird.
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt
als Benachteiligung. Eine solche Anweisung
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
insbesondere vor, wenn jemand eine Person
zu einem Verhalten bestimmt, das einen Be-
sch�ftigten oder eine Besch�ftigte wegen
eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt
oder benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen
mehrerer Gr�nde

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung
wegen mehrerer der in § 1 genannten Gr�n-
de, so kann diese unterschiedliche Behand-

lung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur ge-
rechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfer-
tigung auf alle diese Gr�nde erstreckt, de-
rentwegen die unterschiedliche Behandlung
erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 20 benannten Gr�nde ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zul�ssig, wenn durch
geeignete und angemessene Maßnahmen
bestehende Nachteile wegen eines in § 1
genannten Grundes verhindert oder ausgegli-
chen werden sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Besch�ftigten vor

Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persçnlicher Anwendungsbereich
(1) Besch�ftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Besch�ftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen

Unselbstst�ndigkeit als arbeitnehmer�hn-
liche Personen anzusehen sind; zu diesen
gehçren auch die in Heimarbeit Besch�f-
tigten und die ihnen Gleichgestellten.

Als Besch�ftigte gelten auch die Bewerbe-
rinnen und Bewerber f�r ein Besch�ftigungs-
verh�ltnis sowie die Personen, deren Be-
sch�ftigungsverh�ltnis beendet ist.
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind
nat�rliche und juristische Personen sowie
rechtsf�hige Personengesellschaften, die Per-
sonen nach Absatz 1 besch�ftigen. Werden
Besch�ftigte einem Dritten zur Arbeitsleis-
tung �berlassen, so gilt auch dieser als Ar-
beitgeber im Sinne dieses Abschnitts. F�r die
in Heimarbeit Besch�ftigten und die ihnen
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeit-
gebers der Auftraggeber oder Zwischenmeis-
ter.
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(3) Soweit es die Bedingungen f�r den Zu-
gang zur Erwerbst�tigkeit sowie den berufli-
chen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften
dieses Abschnitts f�r Selbstst�ndige und Or-
ganmitglieder, insbesondere Gesch�ftsf�hrer
oder Gesch�ftsf�hrerinnen und Vorst�nde,
entsprechend.

§ 7 Benachteiligungsverbot
(1) Besch�ftigte d�rfen nicht wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt wer-
den; dies gilt auch, wenn die Person, die die
Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines
in § 1 genannten Grundes bei der Benach-
teiligung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die
gegen das Benachteiligungsverbot des Ab-
satzes 1 verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch
Arbeitgeber oder Besch�ftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zul�ssige unterschiedliche
Behandlung wegen beruflicher
Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen
eines in § 1 genannten Grundes ist zul�ssig,
wenn dieser Grund wegen der Art der aus-
zu�benden T�tigkeit oder der Bedingungen
ihrer Aus�bung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt,
sofern der Zweck rechtm�ßig und die Anfor-
derung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Ver-
g�tung f�r gleiche oder gleichwertige Arbeit
wegen eines in § 1 genannten Grundes wird
nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen
eines in § 1 genannten Grundes besondere
Schutzvorschriften gelten.

§ 9 Zul�ssige unterschiedliche
Behandlung wegen der Religion
oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschied-
liche Behandlung wegen der Religion oder
der Weltanschauung bei der Besch�ftigung
durch Religionsgemeinschaften, die ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne R�cksicht
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigun-
gen, die sich die gemeinschaftliche Pflege

einer Religion oder Weltanschauung zur
Aufgabe machen, auch zul�ssig, wenn eine
bestimmte Religion oder Weltanschauung
unter Beachtung des Selbstverst�ndnisses
der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder
Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbst-
bestimmungsrecht oder nach der Art der
T�tigkeit eine gerechtfertigte berufliche An-
forderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung
ber�hrt nicht das Recht der in Absatz 1 ge-
nannten Religionsgemeinschaften, der ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne R�cksicht
auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen,
die sich die gemeinschaftliche Pflege einer
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe
machen, von ihren Besch�ftigten ein loyales
und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres
jeweiligen Selbstverst�ndnisses verlangen zu
kçnnen.

§ 10 Zul�ssige unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters auch zul�ssig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel
zur Erreichung dieses Ziels m�ssen angemes-
sen und erforderlich sein. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen kçnnen insbeson-
dere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen

f�r den Zugang zur Besch�ftigung und zur
beruflichen Bildung sowie besonderer Be-
sch�ftigungs- und Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Bedingungen f�r Entloh-
nung und Beendigung des Besch�fti-
gungsverh�ltnisses, um die berufliche Ein-
gliederung von Jugendlichen, �lteren Be-
sch�ftigten und Personen mit F�rsor-
gepflichten zu fçrdern oder ihren Schutz
sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen
an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter f�r den Zugang zur Besch�fti-
gung oder f�r bestimmte mit der Besch�f-
tigung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Hçchstalters f�r die
Einstellung auf Grund der spezifischen

Allgemeines GleichbehandlungsG (AGG) 1§§ 7– 10
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Ausbildungsanforderungen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund
der Notwendigkeit einer angemessenen
Besch�ftigungszeit vor dem Eintritt in den
Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Si-
cherheit als Voraussetzung f�r die Mit-
gliedschaft oder den Bezug von Altersren-
te oder von Leistungen bei Invalidit�t ein-
schließlich der Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen im Rahmen dieser Sys-
teme f�r bestimmte Besch�ftigte oder
Gruppen von Besch�ftigten und die Ver-
wendung von Alterskriterien im Rahmen
dieser Systeme f�r versicherungsmathe-
matische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung
des Besch�ftigungsverh�ltnisses ohne
K�ndigung zu einem Zeitpunkt vorsieht,
zu dem der oder die Besch�ftigte eine
Rente wegen Alters beantragen kann;
§ 41 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bleibt unber�hrt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozi-
alpl�nen im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, wenn die Parteien eine
nach Alter oder Betriebszugehçrigkeit ge-
staffelte Abfindungsregelung geschaffen
haben, in der die wesentlich vom Alter
abh�ngenden Chancen auf dem Arbeits-
markt durch eine verh�ltnism�ßig starke
Betonung des Lebensalters erkennbar be-
r�cksichtigt worden sind, oder Besch�ftig-
te von den Leistungen des Sozialplans aus-
geschlossen haben, die wirtschaftlich ab-
gesichert sind, weil sie, gegebenenfalls
nach Bezug von Arbeitslosengeld, renten-
berechtigt sind.

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß
gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des
Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst
auch vorbeugende Maßnahmen.
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und
Weise, insbesondere im Rahmen der berufli-
chen Aus- und Fortbildung, auf die Unzul�s-
sigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen
und darauf hinwirken, dass diese unterblei-
ben. Hat der Arbeitgeber seine Besch�ftigten
in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhin-
derung von Benachteiligung geschult, gilt
dies als Erf�llung seiner Pflichten nach Ab-
satz 1.
(3) Verstoßen Besch�ftigte gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat
der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten,
erforderlichen und angemessenen Maßnah-
men zur Unterbindung der Benachteiligung
wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung
oder K�ndigung zu ergreifen.
(4) Werden Besch�ftigte bei der Aus�bung
ihrer T�tigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1
benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im
Einzelfall geeigneten, erforderlichen und an-
gemessenen Maßnahmen zum Schutz der Be-
sch�ftigten zu ergreifen.
(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeits-
gerichtsgesetzes sowie Informationen �ber
die f�r die Behandlung von Beschwerden
nach § 13 zust�ndigen Stellen sind im Betrieb
oder in der Dienststelle bekannt zu machen.
Die Bekanntmachung kann durch Aushang
oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den
Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle
�blichen Informations- und Kommunikations-
technik erfolgen.

Unterabschnitt 3
Rechte der Besch�ftigten

§ 13 Beschwerderecht
(1) Die Besch�ftigten haben das Recht, sich
bei den zust�ndigen Stellen des Betriebs,
des Unternehmens oder der Dienststelle zu
beschweren, wenn sie sich im Zusammen-
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hang mit ihrem Besch�ftigungsverh�ltnis
vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen
Besch�ftigten oder Dritten wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt f�h-
len. Die Beschwerde ist zu pr�fen und das
Ergebnis der oder dem beschwerdef�hren-
den Besch�ftigten mitzuteilen.
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen
bleiben unber�hrt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offen-
sichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unter-
bindung einer Bel�stigung oder sexuellen Be-
l�stigung am Arbeitsplatz, sind die betroffe-
nen Besch�ftigten berechtigt, ihre T�tigkeit
ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen,
soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist.
§ 273 des B�rgerlichen Gesetzbuchs bleibt
unber�hrt.

§ 15 Entsch�digung und Schadensersatz
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachtei-
ligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu er-
setzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mçgensschaden ist, kann der oder die Be-
sch�ftigte eine angemessene Entsch�digung
in Geld verlangen. Die Entsch�digung darf
bei einer Nichteinstellung drei Monatsgeh�l-
ter nicht �bersteigen, wenn der oder die
Besch�ftigte auch bei benachteiligungsfreier
Auswahl nicht eingestellt worden w�re.
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung
kollektiv-rechtlicher Vereinbarungen nur
dann zur Entsch�digung verpflichtet, wenn er
vors�tzlich oder grob fahrl�ssig handelt.
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss
innerhalb einer Frist von zwei Monaten
schriftlich geltend gemacht werden, es sei
denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas
anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle
einer Bewerbung oder eines beruflichen Auf-
stiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in
den sonstigen F�llen einer Benachteiligung
zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Be-
sch�ftigte von der Benachteiligung Kenntnis
erlangt.

(5) Im �brigen bleiben Anspr�che gegen den
Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unber�hrt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 be-
gr�ndet keinen Anspruch auf Begr�ndung
eines Besch�ftigungsverh�ltnisses, Berufs-
ausbildungsverh�ltnisses oder einen berufli-
chen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt
sich aus einem anderen Rechtsgrund.

§ 61b Arbeitgerichtsgesetz lautet wie folgt:
§ 61b Klage wegen Benachteiligung
(1) Eine Klage auf Entsch�digung nach § 15 des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes muss
innerhalb von drei Monaten, nachdem der An-
spruch schriftlich geltend gemacht worden ist,
erhoben werden.
(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benach-

teiligung bei der Begr�ndung eines Arbeitsver-
h�ltnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine
Entsch�digung nach § 15 des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich geltend,
so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeits-
gericht, bei dem die erste Klage erhoben ist,
auch f�r die �brigen Klagen ausschließlich zu-
st�ndig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts
wegen an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die
Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung
und Entscheidung zu verbinden.
(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die m�nd-
liche Verhandlung nicht vor Ablauf von sechs
Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt.

§ 16 Maßregelungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf Besch�ftigte nicht
wegen der Inanspruchnahme von Rechten
nach diesem Abschnitt oder wegen der Wei-
gerung, eine gegen diesen Abschnitt versto-
ßende Anweisung auszuf�hren, benachtei-
ligen. Gleiches gilt f�r Personen, die den
Besch�ftigten hierbei unterst�tzen oder als
Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zur�ckweisung oder Duldung benach-
teiligender Verhaltensweisen durch betroffe-
ne Besch�ftigte darf nicht als Grundlage f�r
eine Entscheidung herangezogen werden, die
diese Besch�ftigten ber�hrt. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

Allgemeines GleichbehandlungsG (AGG) 1§§ 14– 16
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